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BETREFF 
 

Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs „Städtische Abwasserbeseitigung“ für das 

Wirtschaftsjahr 2016 
 
 

BESCHLUSSVORSCHLAG 
 
Der Gemeinderat stellt gem. § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg das Ergebnis 
des Wirtschaftsjahres 2016 (01.01. – 31.12.2016) unter Einschluss der nachstehenden Angaben nach 
Anlage 9 zur Eigenbetriebsverordnung fest und beschließt: 

 

 Den Jahresgewinn 2016 i. H. v. 92.515,79 € auf neue Rechnung vorzutragen 

 

 Der Betriebsleitung die Entlastung zu erteilen 

 

Angaben gem. Anlage 9 der Eigenbetriebsverordnung 
 

1. Feststellung des Jahresabschlusses 

 

1.1 Bilanzsumme 6.489.546,66 € 
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf 

das Anlagevermögen 6.059.410,93 € 
das Umlaufvermögen  430.135,73 € 
Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 € 
 

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf 
das Eigenkapital 373.405,44 € 
die empfangenen Ertragszuschüsse und Landeszuweisungen 2.761.003,00 € 
die Rückstellungen 7.400,00 € 
die Verbindlichkeiten 3.347.738,22 € 
 
 

1.2 Jahresverlust/Jahresgewinn 92.515,79 € 
1.2.1 Summe der Erträge 1.064.933,81 € 
1.2.2 Summe der Aufwendungen 972.418,02 € 

 



 

2. Behandlung des Jahresgewinns 
 

 Auf neue Rechnung vorzutragen 92.515,79 € 
 

3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14  

Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz für den Haushalt der Gemeinde  

eingeplanten Finanzmittel 0,00 € 

 

 

Anlagen: 
Bilanz zum 31.12.2016 
Gewinn und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016 
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2016 
Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2016 
Lagebericht und Aktenvermerk der STEUKOM 
 
 

PROBLEMBESCHREIBUNG/BEGRÜNDUNG/ALTERNATIVEN 
 
Zur Information wird auf den Lagebericht und den Aktenvermerk der STEUKOM verwiesen.  Dieser enthält 
die wesentlichen Aussagen und Zahlen zum Wirtschaftsjahr 2016. Der Jahresabschluss wird in der Sitzung 
von der Verwaltung in den wesentlichen Punkten näher erläutert. Der Eigenbetrieb „Städtische 
Abwasserbeseitigung“ schließt im Wirtschaftsjahr 2016 mit einem handelsrechtlichen Gewinn i. H. v. 
92.515,79 € ab. Der bestehende Gewinnvortrag beläuft sich auf 280.889,65 €. Der Jahresgewinn 2016 wird 
in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. Der Gewinnvortrag beläuft sich zum 31.12.2016 somit auf 
373.405,44 €. 
Nach der aktuellen GPA-Prüfung müssen die handelsrechtlichen Ergebnisse im handelsrechtlichen 
Abschluss ausgewiesen werden. Die „handelsrechtlichen Gewinne“ ergeben sich aufgrund der Tatsache, 
dass bei der Abwassergebührenkalkulation andere Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen usw., gerade 
was den Abwasserzweckverband betrifft, mit einkalkuliert werden müssen.  
Laut GPA-Prüfung ist die Abwassergebührenkalkulation rechtlich in Ordnung, so dass gebührenrechtlich 
keine Überdeckung erfolgt. Die handelsrechtlichen Gewinne können in künftigen Haushaltsjahren zur 
Finanzierung verwendet werden. 
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